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Organ der Freidenker der deutschen Schweiz,

Herausgegeben vom

Deutscb-scHn?eizer. Ireidenkerbund
Geschästsstelle : Zürich V, Seeseldstr. III.

Geßnnnngsgenossen allerorts!

Werbet Abonnenten sür euer Klatt!
Gedenkt des Agitationsfonds!

Der KeHerprozeß in Luzern.

Wic die Leser unseres Blattes aus der Tagespresse schou

erfahren haben, stand nnser Redakteur, Ingenieur A. R i ch-

t e r aus Ziirich, ani 20. März vor den Schranken des
Kriminalgerichtes in Luzern, um sich gcgen eine dreifache
Ankiage wegen Gotteslästerung, wegen Vergehens

gegen die Sittlichkeit nnd wegen A m t s-
e h r b e l e i d i g u n g zn verantworten. Dcr 1. Delikt sollte
durch eincn Vortrag, den er am 4. Juni vorigen Jahres

in Luzeru hielt, das zweite durch Verbreitung
einer neomalthnsianistischeu Broschüre und das dritte dnrch
den unscr» Abonnenten bekannten Offenen Brief an
die Luzcrncr kiriminalbehördeii, veröffentlicht im
Freidenker No. 7 vom Juli 1908. begangen haben. — Wie wir
damals berichteten wnrde Herr Richter kurz nach dcm
Vortrage in Luzcru verhaftet und dann gegen Kaution auf
frcie» Fuß gestellt, die jedoch vor einige» Monaten auch
zurückgegeben wurde. Es wnrde damals bereits angedeutet,

daß die gauze Aktion auf Betreiben der ultramontanen
Greife iu Luzeru gegen Richter eingeleitet wnrde, denen
es ein Dorn im Ange war, daß es gelungen war in jener
Bei snmmluiig eine» starke» Freidenkerverein auf Luzeruer
Boden ins Leben zu rufen. Nachdem nnn die Sache fast
10 Monate von den Luzeruer Behörden verschleppt wurde,
wurde nach mehr fachen Vernehmungen Nichters die Hnnpt-
verhandlnng auf de» Samstag de» 20. März iu Luzeru
festgesetzt. — Zu viele» ander» llugesetzlichkeiteu, die sich die
Luzeruer Behörden im Laufe des Verfahrens gegenüber
Richter schuldig »lachte», kam n»n »och der nn gesetzliche,

gegen die Bundesverfassung ver st o -

ß e n d e Versuch, das angebliche Delikt der Amtsehrbeleidi-
guug, das durch de» i n Z ü r i ch veröffentlichte» offenen
Brief begangen worden war, mit den ander» Anklagepunr-
ten zu verg»icke» n»d mich i» Luzern zn verhandel».
Trotz des ausdrücklichen Protestes ist dies auch geschehe».
Die Luzerncr Richter wollten also in eigener Sache
iiber den offene» Brief urteilen, i» dem ihnen der
Vorwurf der Korruption gemacht wurde, während dafür
allein die Zürcher Gerichte zustäudig gewesen wären. Da
es sich um keinerlei Auslieferuiigsdelikte handelte, hätte
Richter nnn in aller Rnhe in Zürich das Resultat der
Verhandlung abwarte» könne», die srüher gestellte Kaution
war lange zurückgegeben lind das Nichterscheinen Nichters
hätte also für ihn keineswegs ein Risiko bedeutet, nur wäre
die Möglichkeit der Verurteilung gegeben gewesen, doch

hätte das Urteil in Zürich nie Rechtskraft erhalten. Trotzdem

aber eutschloß sich unscr Gesiunuugsfreund vor dcn
Schranken der Lnzcrncr Richter zn erscheinen, da cr sich

bcwnßt war, »ichts getan zn haben, was cr uicht verantworte»

köuue. Allerdings war cr sich vollständig klar
darüber, daß iufolgc des Mangels jeglicher Rechts-Garantieu
im Kauton Lnzcrn cr »encn Freiheitsberaubung?» ausgesetzt

war.
llcbcr die Verhandluugcn selbst wird nns vo» cincm

Teilnehmer dcrfelbe» berichtet:
Am 20. März früh !l Uhr begann dic Verhandlung.

Dcr angeschuldigte Richter war mit seinem Verteidiger,
Advokat Ackermann, erschienen, die Anklage wnrde
vom Staatsanwalt Banz vertreten. Der Präsident
eröffnete' dic ^-itznng, verlas den Anklagcbeschluß und erteilte
dann zuerst dem Vertreter dcs Angeklagten das Wort zu
einem Antrag. Advokat Ack ermannn stellte nnd
begründete neuerdings das Verlangen, daß sich das Kriminalgericht

i» Sache» der A in t s e h r b e I e i d i g u n g für
inkomvetent z» erkläre» habc, da nach de» bundcsgcsctz-
lichen Bestimmnngcn nur das Zürcher Gericht als
z u st ä n d i g in Frage komme. Der Staatsamvalt widersetzte

sich dem Antrage dcs Verteidigers, mit dcm Hinweise
ans die Tatsache, daß die fragliche Nummer des „Freidenker"

mit dem Offenen Brief auch den Lnzcrnern Gerichtsbehörden

zugesandt wnrde, und dadurch das Delikt ans
Lnzcrncr Bodcu begangen wurde, was dic Aburteilung
durch das Luzerne- Krimiimlgcricht rechtfertige. Ter
Angeklagte ergriff da»» selbst zn dieser Frage noch das Wort,
um energisch dic diesbezügliche Bestimmung der Bnndcs-
verfassnng zu betone», die in deutlicher Weise sage, daß
nur die Gerichte dcs Kantons zuständig sind, in dessen

Machtbereich das Delikt begangen wnrde und das in diesem
Falle nur i» Zürich. Er protestiere aber auch als allgemci-
ncn Grüudc» dagegen, daß dic Nichtcr dcn Versuch machen
wollen, sich in ibrcr e i g c n en S a ch c dnrch ciucn Urteilsspruch

selbst Recht zu verschaffe». — Das Gericht zog
sich zur Besckckußfassuu übcr dcu bestellte» A»trag zurück

II. Jahrgang — Uo. 4.
1. April? 1909

und verkündete »ach kurzer Beratung, daß die Amtsehr-
beleidiguug mit vcrhandett werden sollte. — Nunmehr
ergriff der Staatsanwalt das Wort zur Begründung der
Anklage, da Zeugen oder Sachverständige überhaupt nicht
geladen waren. Die ei»zige Bcwcisgruudlage bot die
i» der Voriiiiterfuchung stattgehabte» Zeugenvernehmung
vo» Personen, die dem nnter Anklage gestellten Vortrage
beigewohnt haben. Von diesen Zeugen haben einige an den

Aiissührungen Anstoß genommen, während andere nichts
Strafbares darin vernommen haben. Außerdem aber wurde
von staatSanwaltschaftlicher Seite anch ein Vergehen der
Gotteslästerung in der Verbreitung einer Broschüre
erblickt: „Die Verbreche» Gottes". Ei»e weitere
znm Verknuse iu der Vcrsammluug aufgelegen? Broschüre
mit dem Titel: „Die geschlechtliche
Gesundheitslehre der Frau" ist nach der Auffassung des

Staatsanwalts »»sittlich und begründet die Anklage
ivegeu Vergehens gcgen die Sittlichkeit. Die Broschüre,
auf deren Titelseite ausdrücklich bemerkt ist, daß sie nicht in
dic Hände von Kindern geraten soll, gibt Aufschluß über
die die Empfäuguis verhindertcn Mittel beim geschlechtlichen

Verkehr. In beiden Fällen bestritt Richter, selbst
diese Broschüren in dcr Versammlung in Luzern verbreitet
z» haben, da zn diesem Zwecke andere Personen ans Zürich
nach Luzern gekommc» sind. Der Staatsanwalt kommt
dann auf dcn dritten Anklagepunkt, die Amtsehrbelcidi-
gung durch den offenen Brief zu sprechen uud sagt, daß in
demselben die Behauptung aufgestellt würde, daß die
gestellte Kaution eventuell „st i b i z t" werdeu könnte. Er
versucht dann die von ihm im Juni vorigen Jahres
angeordnete Verhaftung Richters zu rechtfertigen uud ergeht
sich dann in persönlichen, gehässigen Angriffen gegen de»

Angeklagten, sich dabei auf vollständig unzuverlässige
Preßberichte aus klerikalen Zcitungcn berufend. Seinen
eingangs gestellten strafautrag auf vier Monate
Zuchthaus, » Jahre Landesverweisung und Ehrver-
l u st erhält er aufrecht, den, Gerichte anheim gebend, eventuell

auf Gefängnis zu crkeuue». Es ergriff soda»»
Advokat Acker m a»» das Wort, um der Anklage des

Staatsanwaltes in länger,, rechtlichen Ausführungen
entgegenzutreten nnd seinerseits den Antrag auf Freisprechung

zn begründen. Nach einer kurze» Replik erteilte der
Vorsitzende dem Angeklagten das Schlußwort, mit dem Bemerken,

daß mit Rücksicht auf die vorgeschrittene Zeit, größte
Kürze am Platze ist. Ingenieur Richter erklärte, daß

seine Freiheit auf dem Spiele stehe und daß er auf die

einstündigen Ausführungen des Staatsnnwaltes bei einiger

Gründlichkeit nicht in fünf Minuten antworten könne,

zumal cr ja überhaupt keine Gelegenheit gehabt habe, sich

zu der Anklage zu äußer». Er machte dann heftige Ausfälle

gegen den Staatsanwalt und machte ihm znm
Vorwurf, daß er w i s s e n t l i ch unwahre Behauptungen aufgestellt

habe, alles aa majorem clci xlori-rm. so handle kein

Gentleman, und er möge sich dieser Handlungsweise
schämen. Inzwischen war Richter wiederholt vom Präsidenten
unterbrochcu worden und als die letzten Ausdrücke gefallen
waren, schloß dcr Präsident, ein alter Herr, der der

Leitung dcr Verhandlung gar „icht gewachsen war, dic
Verlang und gab den Befehl dcn Angeklagte» abzuführen.
Diescr protesticrtc noch vor seiner Verhaftung, indem er
dic Wortentziehung als cinc Strangnlierung seiner Ver-
teidignngsrechte bezeichnete. Der Verteidiger bemühte sich

vergeblich noch eine Erklärung abzugeben, dic Verhandlung
blieb geschlossen, obwohl dcr Angeklagte sich nur zu einigen
Punkten der Anklage erst geäußert hatte. Gegen Abend

wurde dann ohne weitere Verhandlung das Urteil 'n
Abwesenheit des Angeklagten dahingehend gefällt, daß sich

das Gericht bezgl. der Ämtsehrbcleidigung für
unzuständig erklärte, daß aber wcgcn der beiden andern
Delikte Verurteilung erfolge nnd als Strafe zwei
Monate Gefängnis. 8 Jahre Landcsweiwng und

Ehrverlust ausgesprochen werde, außerdem anch die erfolgte
Verhaftung aufrecht crhaltcn bleiben solle.

Das Schandurteil in Luzern.

Tiefe Entrüstung wird nicht nur in den Reihen unserer
ciigcrn Gesinnungsfreunde, sondern auch bei allen denen,
dic noch ein freies Herz im Leibe haben, das vorstehend
berichtete Urteil dcr Luzerner Richter auslösen. Es ist
unglaublich und eine untilgbare Schande, daß es in
der „freien" Schweiz Richter gibt, die ein derartiges,
allem Gereckitigkeits- und Menschlichkeitsgefühl ins Gesicht
schlagendes Urteil gefällt haben, dazu noch im direkten
Gegensatz zu deu bestehenden Perfassungsgarantien, der
Gewissens-, Glaubens- und Redefreiheit. Und wem, nun unser

Gesiiinungsfreund Richter, durch diesen brutalen
Willkürakt, seiner Freiheit beraubt, und schwer in
seine» persönliche» Interessen gefährdet ist, so möge er doch
iiberzeugt soi», daß er das große Opfer, das er jetzt bringt.
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holungen Rabatt.

nicht umsonst gebracht hat, daß diese Schandtat,
reaktionärer Behörden ihre Früchte tragen wird. Vor allem
wird das Bundesgericht umgehend zu diesem groben Ver-
fassungsbruch Stellung nehmen müssen und sind, wie wir
erfahren, die nötige» Schritte in Lausanne schon eingeleitet,
so daß dic Haftentlassung Richters Wohl durch das Bundesgericht

in Kürze angeordnet werden dürfte.
Vor allen Dingen aber ist es wichtig, daß durch dieses

„»erhörte Luzerncr Urteil endlich den weitesten
freigesinntcn Kreisen offenbar wird, welcher Willkür und
Gesetzlosigkeit schweizerische Behörden fähig sind und all die
Tausende und Abertausende, die unserer Bewegung
teilnahmslos gegenüberstanden, weil sie glaubten, daß in der
„freien" Schweiz eine freidenkerische Bewegung überflüssig
sei, alle diese müssen jetzt erkennen und begreifen, wie
notwendig auch in unferni Lande der Zusammenschluß aller
kirchlich-freigesinnten Elemente ist, um solche, das Land
herabwürdigende Vorkommnisse, zu beseitigen.

Unserm Redakteur und Gesinnungsfreund Richter drücken

wir uusere herzlichste Sympathie aus und gratulieren
ihm zn seiner mutigen Haltung vor Gericht. Wir hoffen,
daß es ihn, ii, Kürze vergönnt sein möge, die Leitung des
Bundes wieder zu überuehmen, um mit ganzer Kraft für
die Fortschritte unserer Ideale einzutreten und für die
Verbreitung derselben zu sorgen.

An unsere Gesinnungsfreunde allerorts aber richten wir
dic dringende Bittc, gerade jetzt in dieser für unsere
Bewegung crustcn Zeit uns nach Möglichkeit durch
private Agitation, besonders bezüglich der Abonnentengewin-
nung zu unterstützen. — Da cs unsere Ehrensache ist, die
entstehenden P r o z c sz k o st c n des Richter'schen Prozesses
aus Bundesmittcln zu bestreiten, appellieren wir neuerdings
an dic Opfcrwilligkcit unserer Gesinnungsfreunde, und wir
hoffen, daß wir durch zahlreiche freiwillige Beiträge
für »nscru Agitationsfonds in die Lage gesetzt werden,

unsern Aufgaben uud Verpflichtungen nächkommen zu:
können.

(Alle Sendungen sind »ach wie vor an die Geschäftsstelle'
des Deutsch-schweiz. Freidenkerbnudes, Zürich V, Seeseldstraße

111 zn richte». Dic eingehenden Beiträge werden
im „Freidenker" quittiert.)

Ireibenker-Mterunser.
Von Friedrich Theodor Bischer.

Wir haben keinen
Lieben Vater im Himmel.
Sei mit dir im Reinen!
Ma» muß aushalte» im Weltgetümmel
Anch ohne das!
Was ich Alles las
Bei gläubige,, Philosophen.
Lockt keinen Hund vom Ofen.

Wär' Einer droben in Wolkenhöh'n
Und würde das Schauspiel mitanseh'u.
Wie mitleidlos, wie teuflisch und wild
Tier gegen Tier und Menschenbild.
Mensch gegen Tier und Menschenbild
Wütet mit Zahn, mit Gift und Stahl,
Mit ausgesonnener Folterqual.

Sein Vaterhcrz würd' es nicht ertragen,
Mit Donnerkeilen würd' er drein schlagen.
Mit tausend heiligen Donnerwettern
Würd' er die Henkersknechte zerschmettern.
Meint Ihr, er werde in andern Welten
Hintenach Bös' und Gut vergelten,
Ein grausam hingemordetes Leben
Zur Vergütung in seiuen Himmel heben?

O, wenn sie erwachten in anderen Fluren,
Die zu Tod gemordete» Kreaturen:
„Ich danke", würden sie sagen,
„Möchte es nicht noch einmal wagen.
Es ist überstanden, es ist geschehen,
Schließ' mir die Augen, mag nichts mehr sehen.

Lcbcn ist Lebe». Wo irgend Leben,
Wird cs auch einc Natur wiedergeben,
Und in dcr Natur ist kein Erbarmen,
Da werden auch wieder Menschen sein,
Die könnten wie dazumal mich umarmen —
O leg' ins Grab mich wieder hinein!"

Wer abcr lebt, muß klar sich sagen:
Durch dieses Leben sich durchzuschlagen,
Das will ein Stück Roheit.
Wohl dir, wenn du das hast erfahren
Und kannst dir dennoch wahren
Dcr Seele Hoheit.
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